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64. (69.) Jahrgang Hannover, den 17. 12. 2014 Nummer 47

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

ein spannendes und bewegendes Jahr 2014 

neigt sich dem Ende zu. 

Es ist Ihr Einsatz und Ihr Engagement, auf das 

die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu Recht 

setzen. Ihnen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Landesverwaltung möchte ich deshalb sehr herzlich 

für Ihre Arbeit für das Land Niedersachsen danken.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten, 

erholsame Feiertage und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015.

Stephan Weil

Niedersächsischer Ministerpräsident
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A. Staatskanzlei

Außerkrafttreten von Verwaltungsvorschriften

Bek. d. StK v. 9. 12. 2014 — 201-02125/01-06 —

Mit Ablauf des 31. 12. 2014 treten folgende Verwaltungsvorschriften außer Kraft:

1. Ministerium für Inneres und Sport

2. Kultusministerium

3. Justizministerium

4. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

\— Nds. MBl. Nr. 47/2014 S. 963

VORIS-Nummer Bezeichnung, Datum, Fundstelle Titel

20470 Gem. RdErl. v. 27. 6. 2007 (Nds. MBl. S. 650) Arbeitszeitregelung und Reisekostenerstattung für Mitglie-
der der Personalvertretungen, der Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen sowie der Vertrauenspersonen der 
schwerbehinderten Menschen; Durchführungshinweise zu 
§ 37 Abs. 2 NPersVG

21011 RdErl. v. 26. 2. 2007 (Nds. MBl. S. 224), 
geändert durch RdErl. v. 22. 10. 2012 
(Nds. MBl. S. 913) 

Behandlung von Verwahrstücken durch die Polizei

21011 Gem. RdErl. v. 16. 11. 2007 
(Nds. MBl. S. 1515) 

Präventive Gewinnabschöpfung; Hinweise zum Verfahren 
der Sicherstellung nach § 26 Nds. SOG vor strafprozessualer 
Herausgabe offensichtlich nicht rechtmäßig erlangter Sachen

21021 RdErl. v. 17. 12. 2007 (Nds. MBl. S. 120) Bekämpfung der häuslichen Gewalt; Handreichung für die 
Polizei II „Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich“

21090 RdErl. v. 27. 11. 2007 (Nds. MBl. S. 30) Dachkennzeichnung der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren

VORIS-Nummer Bezeichnung, Datum, Fundstelle Titel

20444 RdErl. v. 4. 7. 2007 (SVBl. S. 268) Reisekostenrechtliche Entschädigung der Lehrkräfte 
aus Anlass ihrer Beschäftigung an öffentlichen Schulen 
außerhalb der regelmäßigen Dienststätte

20460 RdErl. v. 15. 11. 2007 (SVBl. 2008 S. 9) Arbeitszeit der Pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der Bertreuungskräfte an Förderschulen 
bzw. in der sonderpädagogischen Förderung

22410 RdErl. v. 1. 8. 2007 (SVBl. S. 300) Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft; 
hier: Neuregelung des Verfahrens ab dem Schuljahr 2007/08

22410 RdErl. v. 14. 12. 2007 (SVBl. 2008 S. 7) Haushaltswirtschaftliche Vorgaben für das Budget der Schule

VORIS-Nummer Bezeichnung, Datum, Fundstelle Titel

31330 AV v. 18. 11. 2009 (Nds. Rpfl. S. 419) Fortbildungs- und Prüfungsordnung für die Fortbildung zum 
Gerichtsvollzieherdienst

31660 AV v. 8. 3. 2007 (Nds. Rpfl. S. 90) Aussonderung, Ablieferung und Vernichtung des Schriftguts 
bei den Justizbehörden 

32340 AV v. 5. 12. 2007 (Nds. Rpfl. 2008 S. 12) Einrichtung und Führung der Schiffsregister in Loseblatt-
form und Eintragungen in das Register für Pfandrechte an 
Luftfahrzeugen

33200 AV v. 8. 10. 2007 (Nds. Rpfl. S. 342), geändert 
durch AV v. 15. 1. 2008 (Nds. Rpfl. S. 36, 70)

Berichtspflichten in Straf- und Bußgeldsachen

33350 AV v. 28. 1. 2009 (Nds. Rpfl. S. 82, 155) Anordnung über Organisation, Aufgaben und Dienstbetrieb 
des Ambulanten Justizsozialdienstes der Strafrechtspflege in 
Niedersachsen und der Führungsaufsichtsstellen sowie über 
die Wahrnehmung der Aufgaben der Opferhilfe im Rahmen 
der Stiftung Opferhilfe und der AussteigerhilfeRechts 
(AV AJSD)

34200 AV v. 13. 7. 2009 (Nds. Rpfl. S. 238) Schließung der Abteilung Gifhorn der Justizvollzugsanstalt 
Braunschweig

35110 AV v. 18. 3. 2009 (Nds. Rpfl. S. 123) Annahme und Verwaltung von Geld- und Sachspenden 
zugunsten von Justizvollzugseinrichtungen

VORIS-Nummer Bezeichnung, Datum, Fundstelle Titel

28200 RdErl. v. 25. 6. 2007 (Nds. MBl. S. 818) Mengenmäßige Bewirtschaftung des Grundwassers
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D. Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege;
Festsetzung der monatlichen Pauschalbeträge

(Pflegegeld)

RdErl. d. MS v. 24. 11. 2014 — 305.13-51 212 —

— VORIS 21130 —

Bezug: RdErl. d. MK v. 29. 3. 1996 (Nds. MBl. S. 593), zuletzt geändert
durch RdErl. v. 1. 11. 2013 (Nds. MBl. S. 876)
— VORIS 21130 00 00 07 017 —

Die Anlage zum Bezugserlass erhält ab 1. 1. 2015 folgende
Fassung:

„Anlage

Monatliche Pauschalbeträge bei Vollzeitpflege

An 
die Region Hannover, Landkreise, kreisfreien Städte und kreisangehörigen
Gemeinden
das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

\— Nds. MBl. Nr. 47/2014 S. 964

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von Aktivitäten für den Abbau 

von Diskriminierungen homosexueller Männer 

Erl. d. MS v. 9. 12. 2014 — Z/4.3-43461/1 —

— VORIS 21141 —

Bezug: Erl. v. 2. 12. 2009 (Nds. MBl. 2010 S. 2) 
— VORIS 21141 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 9. 12. 2014 wie folgt
geändert:

In Nummer 6 wird das Datum „31. 12. 2014“ durch das Datum
„31. 12. 2015" ersetzt.

An das
Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

\— Nds. MBl. Nr. 47/2014 S. 964

Allgemeinverfügung zur Zulassung des 
Mammographie-Screenings

AV d. MS v. 11. 12. 2014 — 402.1 41553-1/1/11 —

— Im Einvernehmen mit dem MU —

Gemäß § 25 Abs. 1 Satz 2 RöV i. d. F. vom 30. 4. 2003
(BGBl. I S. 604), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung
vom 4. 10. 2011 (BGBl. I S. 2000), i. V. m. § 1 NVwVfG vom
3. 12. 1976 (Nds. GVBl. S. 311), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 24. 9. 2009 (Nds. GVBl. S. 361), sowie
i. V. m. § 35 Satz 2 VwVfG i. d. F. vom 23. 1. 2003 (BGBl. I

S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
25. 7. 2013 (BGBl. I S. 2749), werden

in Niedersachsen
freiwillige Röntgenreihenuntersuchungen 

zur Früherkennung von Krebserkrankungen der Brust 
bei Frauen ab dem Alter von 50 Jahren 

bis zum Ende des 70. Lebensjahres zugelassen,

wenn

— die oder der Strahlenschutzverantwortliche über eine Ge-
nehmigung gemäß § 3 Abs. 1 RöV i. V. m. § 3 Abs. 4 a RöV
zum Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur Untersuchung
von Menschen im Rahmen freiwilliger Röntgenreihenunter-
suchungen zum Zweck der Früherkennung von Brustkrebs-
erkrankungen (Mammographie-Screening) verfügt und

— die oder der Strahlenschutzverantwortliche — unabhängig
davon, ob sie oder er ausschließlich vertragsärztliche Leis-
tungen nach dem SGB V erbringt — durch eine Genehmi-
gung gemäß § 4 oder § 16 der Anlage 9.2 des Bundesmantel-
vertrages Ärzte und des Bundesmantelvertrages Ärzte/Ersatz-
kassen (im Folgenden: Bundesmantelverträge BMV-Ä/EKV)
der für sie oder ihn zuständigen Kassenärztlichen Vereini-
gung gewährleistet, dass alle Anforderungen nach der Richt-
linie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früh-
erkennung von Krebserkrankungen (Krebsfrüherkennungs-
Richtlinie vom 18. 6. 2009 [BAnz. Nr. 148 a vom 2. 10. 2009],
zuletzt geändert am 16. 12. 2010 [BAnz. 2011 S. 864]) i. V. m.
Anlage 9.2 der Bundesmantelverträge BMV-Ä/EKV über die
Versorgung im Rahmen des Programms zur Früherken-
nung von Brustkrebs durch Mammographie-Screening vom
16. 6. 2014 in den jeweils geltenden Fassungen eingehalten
werden.

Strahlenschutzverantwortliche oder Strahlenschutzverant-
wortlicher — Betreiberin oder Betreiber — i. S. dieser AV ist

1. die programmverantwortliche Ärztin oder der programmver-
antwortliche Arzt oder 

2. die kooperierende Ärztin oder der kooperierende Arzt (nie-
dergelassen oder als ermächtigte Ärztin oder ermächtigter
Arzt am Krankenhaus tätig). 

\— Nds. MBl. Nr. 47/2014 S. 964

E. Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Ordnung der Entgelte der staatlichen Museen

RdErl. d. MWK v. 9. 12. 2014 — 34-57 420/2 —

— VORIS 22180 —

Bezug: RdErl. v. 30. 9. 2009 (Nds. MBl. 2010 S. 211)
— VORIS 22180 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 12. 2014 wie folgt
geändert:

In Nummer 3 wird das Datum „31. 12. 2014“ durch das Datum
„31. 12. 2016“ ersetzt.

\— Nds. MBl. Nr. 47/2014 S. 964

G. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Widerruf der Genehmigung 
zur Anlage und zum Betrieb des 

Hubschrauber-Sonderlandeplatzes „Klinikum Northeim“

Bek. d. MW v. 4. 12. 2014 — 45-22.86 —

Bezug: Bek. v. 18. 12. 2007 (Nds. MBl. 2008 S. 38), geändert durch
Bek. v. 13. 10. 2011 (Nds. MBl. S. 733) 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Ver-
kehr, Geschäftsbereich Wolfenbüttel, hat die Genehmigung zum

Altersstufe
(Jahre)

Materielle 
Aufwendungen

(EUR)

Kosten 
der Erziehung

(EUR)

Gesamt-
betrag
(EUR)

I. 0 bis 5 508 237 745

II. 6 bis 11 589 237 826

III. ab 12 676 237 913.“
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Betrieb des Landeplatzes gegenüber der HELIOS Albert-Schweit-
zer-Klinik Northeim GmbH mit Bescheid vom 27. 11. 2014
mit sofortiger Wirkung widerrufen und die Entfernung der Mar-
kierungen angeordnet.

\— Nds. MBl. Nr. 47/2014 S. 964

H. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Umgang mit krank, verletzt oder hilflos aufgefundenen 
wildlebenden Tieren in den Wattenjagdbezirken 

an der niedersächsischen Nordseeküste 

RdErl. d. ML v. 17. 12. 2014 — 204.3-42500/0-403 —

— VORIS 78530 —

— Im Einvernehmen mit dem MU und dem MI —

1. Befugnisse und Pflichten

1.1 § 1 des Tierschutzgesetzes (im Folgenden: TierSchG) ver-
bietet, Tieren ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden
oder Schäden zuzufügen. Dieser Grundsatz gilt auch, wenn
krank, verletzt oder hilflos aufgefundenen wildlebenden Tie-
ren*) durch eine sachgerechte Behandlung oder ggf. Tötung
weitere Schmerzen oder Leiden erspart werden sollen. Nur wer
die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat, darf
ein Wirbeltier töten (§ 4 TierschG).

1.2 Für wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen
(Wild), ist die Jagdausübungsberechtigte oder der Jagdaus-
übungsberechtigte verpflichtet, zur Bewahrung vor vermeid-
baren Schmerzen oder Leiden schwerkrankes Wild unverzüglich
zu erlegen, es sei denn, dass es genügt und möglich ist, es zu
fangen und zu versorgen (§ 22 a des Bundesjagdgesetzes).

In den Wattenjagdbezirken nach § 6 Abs. 1 NJagdG obliegt
diese Verpflichtung den nach § 27 Abs. 8 NJagdG von den Jagd-
behörden dazu bestätigten Wattenjagdaufseherinnen oder Wat-
tenjagdaufsehern, für die auch die Bestimmungen betreffend
die Wildfolge gelten (vgl. § 27 NJagdG).

1.3 Nach § 45 Abs. 5 BNatSchG darf jedermann kranke, ver-
letzte oder hilflose Tiere nicht jagdbarer, wildlebender Arten auf-
nehmen, um sie gesund zu pflegen. Im Übrigen sind solche Tiere
an eine nach dem Landesrecht bestimmte anerkannte Betreu-
ungsstation für verletzte Tiere abzugeben.

2. Melde- und Abgabestellen 

Um unter Berücksichtigung der tierschutz-, jagd- und natur-
schutzrechtlichen Vorgaben, der Staatszielbestimmung „Tier-
schutz“, der Zielstellung des Arten- und Naturschutzes und
der Besonderheiten im Küstenbereich — auch im Fall des Vor-
kommens kontaminierter Tiere —, den Schutz der wildleben-
den Tiere vor vermeidbaren Schmerzen und Leiden weitest-
gehend sicherzustellen, werden die für den Tierschutz, die
Jagd und den Naturschutz zuständigen kommunalen Behör-
den gebeten, wie folgt zu verfahren:

2.1 Die Seehund- und Vogelpflegestation Norddeich ist eine
staatlich anerkannte Betreuungsstation i. S. des § 45 Abs. 5
BNatSchG. Alle krank, verletzt oder hilflos aufgefundenen wild-
lebenden Tiere sollen — ggf. nach einer Erstversorgung durch
eine sachkundige Person — dieser Station übergeben werden.
Für Personen, die den Fund eines versehrten Tieres melden
oder ein aufgefundenes Tier abgeben wollen, ist die Station
ständig erreichbar.

*) Als krank, verletzt oder hilflos aufgefundene wildlebende Tiere i. S.
dieses RdErl. gelten auch verölte oder durch andere Stoffe kontami-
nierte wildlebende Tiere.

2.2 Die für die Wattenjagdbezirke zuständigen Jagdbehörden
führen eine Liste von sachkundigen Personen, bei denen eben-
falls krank, verletzt oder hilflos aufgefundene wildlebende Tiere
gemeldet oder abgegeben werden können. Die Liste ist auf ak-
tuellem Stand zu halten und den Landkreisen und kreisfreien
Städten, der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wat-
tenmeer, dem NLWKN, dem LAVES sowie der Seehund- und
Vogelpflegestation Norddeich zur Verfügung zu stellen.

3. Sachkundige Personen

Die Erstversorgung von krank, verletzt oder hilflos aufgefun-
denen wildlebenden Tiere ist nur von sachkundigen Personen
durchzuführen.

3.1 Als sachkundige Personen gelten Wattenjagdaufseherin-
nen oder Wattenjagdaufseher. Darüber hinaus können die zu-
ständigen Jagdbehörden weitere sachkundige Personen, die
nachweislich hinreichend im Umgang mit krank, verletzt oder
hilflos aufgefundenen wildlebenden Tieren geschult worden
sind, benennen.

3.2 Schulungen zur Erlangung der Sachkunde werden nach
Bedarf durch das LAVES unter Beteiligung der für die Jagd
und den Tierschutz zuständigen Behörden, der Nationalpark-
verwaltung sowie der Seehund- und Vogelpflegestation Nord-
deich durchgeführt. Dabei ist der aktuelle Kenntnisstand auch
im Hinblick auf den Umgang mit kontaminierten wildleben-
den Tieren zu berücksichtigen. 

3.3 Die Schulung der in Nummer 3.1 genannten Personen
muss u. a. nachstehende Themen behandeln:

3.3.1 Unterrichtung über jagd-, tier-, naturschutz- und waffen-
rechtliche Fragen;

3.3.2 Voruntersuchung aufgefundener Tiere; Kriterien für
eine erfolgreiche Rehabilitation oder die Notwendigkeit
einer sofortigen, tierschutzgerechten Tötung;

3.3.3 Aufzeichnung über den Fund des Tieres und das Ergeb-
nis der Voruntersuchung;

3.3.4 Im Fall der Tötung: Auswahl der geeigneten tierschutz-
gerechten Tötungsmethode und deren Ausführung;

3.3.5 Im Fall der Behandlung:

— Stabilisierung und ggf. Erstversorgung der Tiere,

— sach- und tierschutzgerechter Transport in die See-
hund- und Vogelpflegestation Norddeich,

— Versorgung und Rehabilitation in der Station nach
Anweisung einer Tierärztin oder eines Tierarztes,

— Auswilderung,

— Dokumentation aller Maßnahmen. 

3.4 Die sachkundigen Personen nach Nummer 3.1 entschei-
den — erforderlichenfalls unter Hinzuziehung einer Tierärztin
oder eines Tierarztes —, ob

— für die aufgefundenen Tiere noch eine Rettungsmöglichkeit
besteht und tragen — erforderlichenfalls nach einer Erst-
versorgung — dafür Sorge, dass die Tiere tierschutzgerecht
in die Seehund- und Vogelpflegestation Norddeich gebracht
und tierärztlich versorgt werden oder 

— die aufgefundenen Tiere zur Vermeidung weiterer Schmer-
zen, Leiden oder Schäden tierschutzgerecht getötet werden
müssen. Ein Wirbeltier töten darf nur, wer die dazu not-
wendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat. Das Töten jagd-
barer Tiere mit der Schusswaffe darf ausschließlich durch
Wattenjagdaufseherinnen oder Wattenjagdaufseher erfol-
gen. Das Töten nicht jagdbarer Tiere mit der Schusswaffe
soll ausschließlich den Wattenjagdaufseherinnen oder den
Wattenjagdaufsehern vorbehalten sein; hierfür genügen der
gültige Jagdschein und die Waffenbesitzkarte sowie eine
artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 45
Abs. 7 BNatSchG. 

Die sachkundigen Personen nach Nummer 3.1 Satz 2 haben
sich — soweit möglich und erforderlich — mit der jeweils zu-
ständigen Wattenjagdaufseherin oder dem jeweils zuständigen
Wattenjagdaufseher abzustimmen.
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4. Umgang mit kontaminierten wildlebenden Tieren an der nieder-
sächsischen Nordseeküste

4.1 Das Havariekommando Cuxhaven als gemeinsame Ein-
richtung des Bundes und der Küstenländer bündelt die Ver-
antwortung für Maßnahmen u. a. zur Verletztenversorgung,
zur Schadstoffunfallbekämpfung, zur Hilfeleistung und zur
Gefahrenabwehr bei komplexen Schadenslagen auf See. 

4.2 Der Umgang mit kontaminierten wildlebenden Tieren bei
Großschadensereignissen (komplexe Schadenslage) ist durch
die Handlungsempfehlung der „Leitlinie zum Umgang mit kon-
taminierten wildlebenden Tieren an der niedersächsischen
Nordseeküste bei Großschadensereignissen“ (Anlage) geregelt.
Diese Leitlinie kann bei Schadenslagen mit kontaminierten
wildlebenden Tieren, die Flüsse und Seen betreffen, unter Wah-
rung tier- und naturschutz- sowie jagdrechtlicher Belange ent-
sprechend angewandt werden.

Schulungen weiterer Helferinnen oder Helfer als der in Num-
mer 3.1 genannten Personen, z. B. der Einsatzkräfte für das
tierschutzgerechte Einfangen kontaminierter wildlebender
Tiere, sind durch das LAVES unter Beteiligung der National-
parkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer durchzufüh-
ren. Darüber hinaus kann das LAVES für Fragen des Umgangs
mit kontaminierten wildlebenden Tieren bei Schadensereignis-
sen durch betroffene Kommunen oder das Havariekommando
Cuxhaven hinzugezogen werden. Dies gilt insbesondere für
Großschadensereignisse an der niedersächsischen Nordseeküste
sowie für überregionale Übungen des Havariekommandos.

Die sachkundigen Personen nach Nummer 3.1 sollen, so-
fern fluchtunfähige wildlebende Tiere aufgefunden werden,
im Rahmen der Schadstoffunfallbekämpfung mitwirken. Art
und Umfang des Einsatzes werden durch die zuständige Ein-
satzleitung festgelegt.

Kontaminierte wildlebende Tiere sollen, sofern eine Gefähr-
dung für Menschen durch den anhaftenden Stoff nicht auszu-
schließen ist, von im Umgang mit dem jeweiligen Gefahrstoff
und wildlebenden Tieren geschulten Personen eingefangen
und transportiert werden. Beim Einfangen von Meeressäugern
sind Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Seehund- und Vo-
gelpflegestation Norddeich oder sachkundige Personen nach
Nummer 3.1 hinzuzuziehen.

5. Schlussbestimmungen

Dieser RdErl. tritt am 18. 12. 2014 in Kraft und mit Ablauf
des 31. 12. 2019 außer Kraft.

An die 
Region Hannover, Landkreise und kreisfreien Städte
Nachrichtlich:
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit
Havariekommando Cuxhaven — Gemeinsame Einrichtung des Bundes
und der Küstenländer
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Anlage

Leitlinie
zum Umgang mit kontaminierten wildlebenden Tieren

an der niedersächsischen Nordseeküste 
bei Großschadensereignissen

(Stand: Dezember 2014)
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9. Dokumentation des Schadstoffunfalls

10. Schadstoffunfallbekämpfungsübungen 

11. Forschung

1. Einführung und Zielsetzung

Das niedersächsische Wattenmeer mit den angrenzenden
Salzwiesen ist zusammen mit den Wattengebieten der Nieder-
lande, Dänemarks, Schleswig-Holsteins und Hamburgs eines
der bedeutendsten Feuchtgebiete der Welt für Wasser- und
Watvögel. Zählergebnisse aller Wattenmeeranrainerstaaten ha-
ben ergeben, dass zeitweise über 6,1 Millionen Wat- und Was-
servögel gleichzeitig anwesend sind, darunter 1,66 Millionen
Gänse und Enten, 3,36 Millionen Watvögel und 0,96 Millio-
nen Möwen. Die meisten Arten erreichen ihre Höchstbestände
während des Herbstzuges. Watvögel sind aber auch im Früh-
jahr, Möwen auch im Sommer in großer Zahl anzutreffen.
Gänse und Enten kommen vorwiegend im Winter in hohen
Beständen vor.

Die Verschmutzung der Nordsee z. B. durch Öl, ausgehend
von Störungen des Schiffsbetriebs, illegalen Einleitungen, Öl-
förderplattformen, Pipelines oder Tanker- und sonstigen Schiffs-
havarien hat vielfältige Auswirkungen auf das Ökosystem
Wattenmeer. Betroffen sind fast alle wildlebenden Tierarten,
wobei die Auswirkungen auf Vögel und Säugetiere besonders
augenfällig sind. 

Im Fall einer Havarie mit austretendem Öl (Rohöl/Schweröl)
erreichen in Abhängigkeit von der Nähe des Unglücksortes zur
Küste, den Strömungs-, Wind- und Wetterverhältnissen viele
Vögel nie die Küste oder sind bereits verendet, wenn sie an
Land gespült werden. Andere an den Stränden rastende, teilweise
fluchtunfähige Vögel weisen mehr oder minder deutliche Ge-
fiederverunreinigungen auf.

Die Leitlinie gibt tier- und naturschutzfachliche Hinweise
zum Umgang mit kontaminierten wildlebenden Tieren. Diese
können in die Schadstoffunfallbekämpfungsstrategie der Kom-
munen insbesondere für den Fall eines Großschadensereignis-
ses an der niedersächsischen Küste (komplexe Schadenslage)
eingebunden und ggf. durch weitergehende Detailplanungen
ergänzt werden.

2. Rechtsgrundlagen

2.1 Tierschutz
Aus der Verantwortung für das Tier als Mitgeschöpf hat der

Mensch dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Nie-
mand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen,
Leiden oder Schäden zufügen § 1 Tierschutzgesetz (im Folgen-
den: TierSchG). Dieser Grundsatz gilt auch, wenn krank, ver-
letzt oder hilflos aufgefundenen wildlebenden Tieren durch eine
sachgerechte Behandlung oder ggf. Tötung weitere Schmer-
zen oder Leiden erspart werden sollen. Ein Wirbeltier töten
darf nur, wer die dazu notwendigen Kenntnisse und Fähigkei-
ten hat (§ 4 TierSchG).
2.2 Jagdrecht

Für wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen (Wild),
ist die bzw. der Jagdausübungsberechtigte verpflichtet, zur Be-
wahrung vor vermeidbaren Schmerzen oder Leiden schwer-
krankes Wild unverzüglich zu erlegen, es sei denn es genügt
und ist möglich, es zu fangen und zu versorgen (§ 22 a des
Bundesjagdgesetzes). In den Wattenjagdbezirken nach § 6 Abs. 1
NJagdG obliegt diese Verpflichtung den von der Jagdbehörde
dazu bestätigten Wattenjagdaufseherinnen und Wattenjagd-
aufsehern (§ 27 Abs. 8 NJagdG). Darüber hinaus können die
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zuständigen Jagdbehörden weitere sachkundige Personen, die
nachweislich hinreichend im Umgang mit krank, verletzt oder
hilflos in den Wattenjagdbezirken aufgefundenen wildlebenden
Tieren geschult worden sind, benennen (Nummer 3.1 Satz 2
des RdErl. des ML vom 17. 12. 2014 (Nds. MBl. S. 965). 

2.3 Artenschutz

Gemäß § 39 Abs. 1 und 2 BNatSchG ist es verboten, wildle-
bende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen
Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder die Lebens-
stätten wildlebender Tiere ohne vernünftigen Grund zu beein-
trächtigen oder zu zerstören. Darüber hinaus gelten für wild-
lebende Tiere der besonders geschützten Arten grundsätzlich
noch weitergehende Zugriffs- und Besitzverbote.

Gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG bleiben die Vorschrif-
ten u. a. des Tierschutzrechts, des Seuchenrechts sowie des
Jagd- und Fischereirechts von den Vorschriften des Kapitels 5
(§§ 37 bis 55) BNatSchG und den aufgrund dieses Kapitels er-
lassenen Rechtsvorschriften unberührt.

Gemäß § 45 Abs. 5 BNatSchG ist es zulässig, verletzte, hilf-
lose oder kranke wildlebende Tiere der wildlebenden Arten
aufzunehmen, um sie gesund zu pflegen. Diese Befugnis steht
unter dem Vorbehalt jagdrechtlicher Vorschriften. Danach
liegt das Aneignungsrecht für Wild einschließlich der Aufnah-
me mit dem Ziel des gesund Pflegens der oder dem Jagdaus-
übungsberechtigten. Im Übrigen sind, sobald die gepflegten
Tiere sich selbst erhalten können, diese unverzüglich wieder
freizulassen. Anderenfalls sind die Tiere an eine der vom
NLWKN bestimmten Betreuungsstationen für verletzte Tiere
abzugeben. Handelt es sich um Tiere der streng geschützten
Arten, hat die Besitzerin oder der Besitzer die Aufnahme des
Tieres der unteren Naturschutzbehörde zu melden. 

Ist ein Gesundpflegen eines Tieres nicht mehr möglich, kann
aufgrund der Ausnahmemöglichkeit in § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4
oder 5 BNatSchG eine Befugnis zum Töten des betreffenden
Tieres durch die zuständige untere Naturschutzbehörde er-
teilt werden. Ein Wirbeltier töten darf nur, wer die dazu not-
wendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat, und nur unter
wirksamer Betäubung oder, soweit aufgrund von Rechtsvor-
schriften ohne Betäubung zulässig, wenn nicht mehr als unver-
meidbare Schmerzen entstehen (§ 4 Abs. 1 TierSchG). Gemäß
§ 13 Abs. 6 WaffG ist der Abschuss von Tieren, die dem Natur-
schutzrecht unterliegen, der befugten Jagdausübung gleichge-
stellt, wenn die naturschutzrechtliche Ausnahme oder Befreiung
die Tötung durch eine Jagdscheininhaberin oder einen Jagd-
scheininhaber vorsieht.

3. Prävention im Schadensfall

Präventive Maßnahmen zur Vermeidung der Kontamination
von wildlebenden Tieren mit Gefahrstoffen nach einem Schad-
stoffunfall haben nach Möglichkeit unbedingten Vorrang.

Das Fernhalten wildlebender Tiere von verunreinigten Land-
und Wasserflächen ist allerdings bereits unter optimalen Ver-
hältnissen schwierig. Auf hoher See, unter ungünstigen Wetter-
bedingungen und bei sich ausbreitenden großen Ölteppichen
ist dies noch ungleich schwerer. 

In abgegrenzten Gebieten (z. B. kleinen Buchten, Inseln und
Häfen) lassen sich Vögel am ehesten von Meeresverunreinigun-
gen fernhalten.

Neben visuellen Vorrichtungen (Flatterbänder, Ballons, Re-
flektoren etc.) können akustische Signale (Geräusche, Schüsse,
Böller, Schreie von Beutegreifern etc.) eingesetzt werden.

Das präventive Einfangen von wildlebenden Tieren, die durch
Schadstoffe bedroht sind, ist kaum durchführbar. 

4. Einbindung in die Schadstoffunfallbekämpfung 

Die nachfolgenden Handlungsempfehlungen betreffen den
Umgang mit kontaminierten wildlebenden Vögeln und Meeres-
säugetieren, insbesondere für den Fall einer komplexen Scha-
denslage (Großschadensereignis) an der niedersächsischen
Küste. Im Fall kleinerer lokaler Schadensereignisse im Küsten-
gewässer, auf Flüssen und Seen sind die Handlungsempfehlun-
gen unter Beachtung jagdrechtlicher Belange ebenfalls Grund-
lage tier- und naturschutzfachlichen Handelns. 

Bei einem Großschadensereignis an der niedersächsischen
Küste entscheidet die zuständige Einsatzleitung über alle zu tref-
fenden Maßnahmen der Schadstoffunfallbekämpfung. Hierzu
zählt auch der Umgang mit kontaminierten wildlebenden Tie-
ren sowie Maßnahmen der Prävention. 

In die Schadstoffunfallbekämpfung eingebunden werden kön-
nen insbesondere

— Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks
(THW) und der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG),

— Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalbehörden,
— Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nationalparks Nieder-

sächsisches Wattenmeer,
— Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NLWKN,
— Wattenjagdaufseherinnen und Wattenjagdaufseher und sons-

tige sachkundige Personen (Nummer 3.1 des o. g. RdErl.),
— Helferinnen und Helfer des Natur-, Jagd- oder Tierschutzes

(Nummer 4 des o. g. RdErl.).
Zu berücksichtigen sind insbesondere:

— Lageerkundung,
— Art, Umfang und Zeitpunkt zu treffender Maßnahmen,
— Personaleinsatz,
— Dokumentationen.

Das LAVES kann für Fragen des Umgangs mit kontaminierten
wildlebenden Tieren durch die betroffenen Kommunen oder
das Havariekommando als Fachberater hinzugezogen werden.

5. Lageerkundung

Kontaminierte Wildtiere sind häufig auch an nicht verun-
reinigten Strandabschnitten bzw. entlang der gesamten Küs-
tenlinie anzutreffen. Driftmodelle (Vorhersagen zur Ausbrei-
tung z. B. von Schadstoffen) grenzen ggf. den Erkundungsraum
ein.

Die Nationalparkverwaltung sowie das LAVES geben erste
Hinweise zu dem im Suchraum zu erwartenden Artenspek-
trum sowie zur möglichen Anzahl betroffener Wildtiere. 

Für große und/oder schwer zugängliche Küstenabschnitte
und unbewohnte Inseln sind ggf. Erkundungsflüge vorzusehen.

Für ein umfassendes Lagebild und zur Festlegung der Schad-
stoffunfallbekämpfungsstrategie sind folgende Erhebungen not-
wendig:
— Ort und Anzahl (ggf. Tierart) kontaminierter toter Wildtie-

re,
— Ort und Anzahl (ggf. Tierart) kontaminierter fluchtunfähi-

ger lebender Vögel und Meeressäuger,
— sonstige Hinweise auf kontaminierte Wildtiere.

Zwingend erforderlich ist hierbei die Unterscheidung zwi-
schen fluchtunfähigen und fluchtfähigen wildlebenden Tieren,
da fluchtfähige Wildtiere keine Bedeutung für weitere operative
Maßnahmen haben.

Sofern die Lageerkundung durch geschulte Einsatzkräfte er-
folgt, können tote und fluchtunfähige Wildvögel auch unmittel-
bar aufgenommen und zur Sammelstelle bzw. Erstaufnahme-
station verbracht werden.

6. Umgang mit lebenden kontaminierten, fluchtunfähigen wildleben-
den Vögeln

Der Kontaminationsgrad sowie der Gesundheitszustand be-
stimmen den Bewegungsdrang und die Fluchtmöglichkeit der
Vögel. Insbesondere stark verölte Vögel flüchten nicht oder nur
sehr begrenzt und sind daher leicht zu fangen.
6.1 Fang

Fluchtunfähige Vögel sollen, sofern die allgemeine Gefahren-
lage dies erfordert, von im Umgang mit Gefahrstoffen geschulten
Einsatzkräften (z. B. Kräfte der Feuerwehr, des THW und Mit-
arbeiter der Kommunen) oder unter deren Anleitung aufge-
nommen werden. Hierzu ist es erforderlich, die Einsatzkräfte
regelmäßig zu schulen. 

Schulungen der Einsatzkräfte sind durch das LAVES unter
Beteiligung der Nationalparkverwaltung mit folgenden Inhal-
ten durchzuführen:
— Artenkenntnis,
— Gefahren beim Umgang mit wildlebenden Vögeln,
— Tierschutz beim Umgang mit wildlebenden Vögeln,
— Fang-, Griff- und Transporttechniken,
— besondere persönliche Schutzausrüstung.

Die vorgenannten Einsatzkräfte sollen, soweit möglich und
erforderlich, von Fachexpertinnen und Fachexperten auf den
vorgenannten Gebieten begleitet werden.

Insbesondere sind dies
— Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nationalparkverwal-

tung und des NLWKN,
— Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nationalparkhäuser,
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— Tierärztinnen und Tierärzte,
— Wattenjagdaufseherinnen und Wattenjagdaufseher und

sonstige von der zuständigen Jagdbehörde als sachkundig
benannte Personen,

— Fachleute der Natur-, Jagd- und Tierschutzorganisationen.
Im Übrigen können fluchtunfähige Vögel auch von Helferin-

nen und Helfern eingefangen werden, sofern sie über mögliche
Gefahren und die zugehörigen Schutzmaßnahmen aufgeklärt
wurden und für die Aufgabe fachlich und körperlich geeignet
sind.

Eingefangene Vögel sind möglichst einzeln in Pappkartons
zu transportieren und der Erstaufnahmestation zu übergeben.
6.2 Erstaufnahmestationen 

Von den zuständigen kommunalen Behörden sollen an der
niedersächsischen Festlandsküste sowie auf allen bewohnten
Inseln im Bedarfsfall in ausreichender Zahl Erstaufnahme-
stationen installiert werden. Hierbei handelt es sich um beheiz-
bare, abgeschlossene Gebäude oder Gebäudeteile mit Warm-
wasseranschluss und Außengelände oder entsprechende trans-
portable Einrichtungen zur
— Aufnahme von wildlebenden Vögeln, 
— Durchführung der Untersuchung und Triage (Entscheidung

über eine weitergehende Rehabilitation der Tiere oder de-
ren Euthanasie),

— Erstversorgung, sofern notwendig und fachgerecht möglich,
sowie

— Euthanasie nicht rehabilitationsfähiger Tiere.
Für die Erstaufnahmestation sind bestehende Strukturen (Bau-

höfe etc.) zu nutzen.
Die Erstaufnahmestation untersteht der fachlichen Leitung

der zuständigen kommunalen Veterinärbehörde. Sie sorgt eben-
falls für die Überwachung der Wildtiertransporte sowie die
Dokumentation aller Maßnahmen in den Stationen.

Rehabilitationsfähige Vögel sind grundsätzlich innerhalb eines
Tages der Seehund- und Vogelpflegestation Norddeich zu über-
geben.

Für die Euthanasie sind — in Abstimmung mit der See-
hund- und Vogelpflegestation Norddeich und ggf. der Stiftung
Tierärztlichen Hochschule Hannover — dem jeweiligen Schad-
stoffunfall angepasste Selektionskriterien festzulegen und ggf.
dem fortschreitenden Erkenntnisstand anzupassen.
6.3 Rehabilitation kontaminierter wildlebender Vögel

Der tierschutzgerechte Umgang mit kontaminierten wildle-
benden Vögeln erfordert ein abgestimmtes, schnelles und pro-
fessionelles Handeln. Ziel der Rehabilitation ist die schnellst-
mögliche Gesundung und die Wiederauswilderung.

Das TierSchG geht vom Schutz des Einzeltiers als Individu-
um aus. Dies bedeutet, dass bei einem Schadstoffunfall nach
Abwägung aller sonstigen Schutzgüter (z. B. besonderer Ar-
tenschutz, Unversehrtheit von Leib und Leben beteiligter Per-
sonen) bereits in der Erstaufnahmestation eine Einschätzung
der Überlebensfähigkeit eines jeden in Menschenhand gelang-
ten Vogels zu treffen ist. Nicht rehabilitationsfähige Vögel sind
umgehend tierschutzgerecht zu euthanasieren, die übrigen
fachgerecht zu versorgen. 

Rehabilitationsmaßnahmen haben grundsätzlich unter Be-
rücksichtigung der Toxizität des Schadstoffes für den Organis-
mus nach aktuellen anerkannten veterinärmedizinischen Grund-
sätzen und Techniken zu erfolgen.

Aus tierschutzfachlicher Sicht sind Rehabilitationsmaßnah-
men abzulehnen, wenn keine fachlich fundierte Versorgung
der betroffenen Wildvögel gewährleistet werden kann. Dies
gilt auch bei besonders hoher Toxizität der kontaminierenden
Substanzen.
6.3.1 Betreuungsstation

Die Aufnahme von verölten oder mit sonstigen schädlichen
Substanzen kontaminierten wildlebenden Vögeln mit dem
Ziel der Rehabilitation stellt hohe Anforderungen sowohl an
die Ausstattung einer Auffang- und Pflegestation als auch an
die Sachkunde des Pflegepersonals. Die in unmittelbarer Küs-
tennähe gelegene und anerkannte Seehund- und Vogelpflege-
station in Norddeich wird hierfür als geeignet angesehen.
6.3.2 Tier-, Jagd- oder Naturschutzorganisationen

Geschulte Helferinnen und Helfer von Tier-, Jagd- oder Natur-
schutzorganisationen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer
anerkannter Betreuungsstationen sowie andere qualifizierte
Kräfte können zur Unterstützung der Seehund- und Vogel-
pflegestation Norddeich sowie der Erstaufnahmestationen ein-
gesetzt werden. 

7. Umgang mit toten kontaminierten wildlebenden Vögeln

7.1 Bergung
Die Bergung toter Wildvogelkörper kann im Rahmen der

Strandreinigung oder durch gezieltes Einsammeln durch die
Einsatzkräfte der Schadstoffunfallbekämpfung oder sonstige
befugte Personen erfolgen. Tote Vögel sind an einer zentralen
Stelle zu sammeln; diese Stelle kann mit der Erstaufnahmesta-
tion für lebende Vögel identisch sein.
7.2 Beseitigung

Kontaminierte Wildtierkörper sind getrennt von den übrigen
organischen und anorganischen Abfällen einzusammeln und
zu beseitigen. Die Einsatzleitung klärt die zeitnahe Räumung
der Sammelstelle.

Eingesammelte tote Wildtiere sind grundsätzlich Abfall i. S.
des KrWG und kein tierisches Nebenprodukt, wenn kein Ver-
dacht auf eine auf Mensch oder Tier übertragbare Krankheit
vorliegt. Die Entscheidung, ob die toten Wildtiere im Einzel-
fall aufgrund einer besonderen Kontamination als gefährlicher
Abfall zu beseitigen sind, ist durch die untere Abfallbehörde
zu treffen, ggf. unter Beteiligung der Niedersächsischen Ge-
sellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH (NGS)
und der Zentralen Unterstützungsstelle Abfall, Gentechnik und
Gerätesicherheit (ZUS AGG) beim Staatlichen Gewerbeauf-
sichtsamt Hildesheim. Die betroffene untere Abfallbehörde soll
dafür Sorge tragen, dass die toten Wildtierkörper im Bedarfs-
fall in eine Anlage mit einer entsprechenden Zulassung zur
thermischen Behandlung verbracht werden können.

8. Umgang mit kontaminierten Meeressäugern 

8.1 Lebende Meeressäuger
Lebende fluchtunfähige Meeressäuger sind ausschließlich

unter Beteiligung von hierzu befugten Personen (Wattenjagd-
aufseherinnen und Wattenjagdaufseher, sachkundige Perso-
nen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Seehund- und
Vogelpflegestation Norddeich) aufzusuchen. Nicht überlebens-
fähige Tiere sind zu töten und überlebensfähige Tiere der fach-
gerechten Pflege zuzuführen.

Die Einsatzleitung der zuständigen Behörde unterrichtet die
Seehund- und Vogelpflegestation Norddeich als zuständiger
Betreuungsstation über den Fund fluchtunfähiger Meeressäu-
ger. Bergung und Transport der Tiere werden von der Station in
Zusammenarbeit mit der Einsatzleitung organisiert und durch-
geführt.

Moribunde Tiere sind tierschutzgerecht zu euthanasieren
oder, sofern dies die allgemeine Gefahrenlage zulässt, mit der
Schusswaffe durch Wattenjagdaufseherinnen oder Wattenjagd-
aufseher zu erlegen. Das Töten nicht jagdbarer Meeressäuger
mit der Schusswaffe soll ausschließlich Wattenjagdaufsehe-
rinnen und Wattenjagdaufsehern vorbehalten sein, die nach
Naturschutzrecht hierzu legitimiert sind.
8.2 Tote Meeressäuger

Tote kontaminierte Meeressäuger sind durch die Einsatz-
kräfte der Schadstoffunfallbekämpfung unter Verwendung ei-
nes geeigneten Bergungsgerätes (Radlader etc.) am Strand auf-
zunehmen und zu einer Sammelstelle zu transportieren. 

Die Einsatzleitung entscheidet nach Rücksprache mit der
Nationalparkverwaltung über den Verbleib des Wildtierkörpers
(§ 45 Abs. 4 BNatSchG), sofern es sich um besonders geschützte
Arten handelt. 

Für die Beseitigung gilt Nummer 7.2 entsprechend.
Tote, nicht kontaminierte Meeressäuger sind in der Natur zu

belassen, wenn überwiegende Gründe nicht dagegenstehen. 
Die Wattenjagdaufseherin oder der Wattenjagdaufseher oder

die Seehund- und Vogelpflegestation Norddeich ist über Tot-
funde zu informieren.

9. Dokumentation des Schadstoffunfalls

Zur Lagebeurteilung und Abschätzung der Folgen eines
Schadstoffunfalls u. a. auf die Wildtierpopulationen sowie zur
Beweissicherung für Ansprüche des Bundes, des Landes oder
der Kommune gegenüber dem Verursacher sind die Auswir-
kungen der Kontamination von wildlebenden Tieren umfassend
zu dokumentieren. Die Dokumentation dient ferner der Opti-
mierung künftiger Einsätze.

Folgende Aufzeichnungen sind hierfür erforderlich:
— Fundort (Landkreis/Region), Art und Anzahl tot aufgefun-

dener Wildtiere,
— Fundort (Landkreis/Region), Art und Anzahl der zur Erst-

aufnahmestation verbrachten lebenden Vögel,
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— Fundort (Landkreis/Region), Art und Anzahl der zur Be-
treuungsstation verbrachten lebenden Meeressäuger und
der vor Ort euthanasierten Tiere,

— Dokumentation aller Maßnahmen in der Erstaufnahmesta-
tion:
— Art und Anzahl euthanasierter Vögel,
— Art und Anzahl in die Rehabilitationsstation verbrach-

ter Wildvögel,
— Dokumentation aller Rehabilitationsmaßnahmen einschließ-

lich der Kennzeichnung und Auswilderung wildbahntaug-
licher Wildtiere durch die Seehund- und Vogelpflegestation
Norddeich. 

Weitere Parameter können durch die Nationalparkverwal-
tung sowie den NLWKN bestimmt und aufgenommen werden.
Die Artbestimmung toter Wildtiere in den Sammelstellen wird
durch die Nationalparkverwaltung koordiniert. 

Weitergehende pathologisch-anatomische und ggf. histolo-
gische Untersuchungen werden durch das LAVES, ggf. in Zu-
sammenarbeit mit weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen,
durchgeführt und dokumentiert.

10. Schadstoffunfallbekämpfungsübungen

Die vorstehenden Handlungsempfehlungen sind im Rahmen
von Schadstoffunfallbekämpfungsübungen zu erproben. Neben
dem tier- und naturschutzfachlichen Teil sollte die Zusammen-
arbeit aller Stabs- und Einsatzkräfte sowie die Einbindung der
Seehund- und Vogelpflegestation Norddeich und sonstiger Hel-
ferinnen und Helfer wesentlicher Bestandteil der Übung sein.

Für überregionale Übungen des Havariekommandos ist das
LAVES als Fachberater zu beteiligen.

11. Forschung

Die Auswirkungen von Schadstoffunfällen mit einer Vielzahl
betroffener Wildtiere sollen unter wissenschaftlicher Beglei-
tung untersucht werden. Inhaltliche Schwerpunkte können
sein:
— Untersuchungen über die Auswirkungen auf Wildtierpo-

pulationen,
— Untersuchungen zur Feststellung der Wirkungsweise des

Schadstoffs auf den Wildtierorganismus unter Berücksich-
tigung der jeweiligen Inhaltsstoffe,

— Wissenschaftliche Begleitung aller Rehabilitationsmaß-
nahmen einschließlich Auswertung der Dokumentation,

— Nachverfolgung der Wildbahntauglichkeit rehabilitierter
Wildtiere.

Derzeit liegen keine ausreichenden Erkenntnisse und wissen-
schaftlichen Studien über die tatsächliche Überlebensrate heimi-
scher Vogelarten nach Durchführung von Rehabilitationsmaß-
nahmen vor. Die Studien sollen dazu beitragen in Abhängigkeit
vom jeweiligen Gefahrstoff und der Tierart eine bessere Ein-
schätzung zu Überlebensraten und Behandlungsansätzen ge-
ben zu können. 

Untersuchungen können von den beteiligten Behörden und
Institutionen nach Klärung der Finanzierung initiiert werden.

Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems

Anerkennung der „Dr. Gunnar K. Thies-Stiftung“

Bek. d. ArL Weser-Ems v. 5. 12. 2014
— 2.06-11741-03 (023) —

Mit Schreiben vom 3. 12. 2014 hat das ArL Weser-Ems als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG unter Zugrun-
delegung des Stiftungsgeschäfts vom 20. 10. 2014, Urkunden-
rolle Nr. 669/14 des Notars Dr. Jörg Grundmann, der Ergänzungs-
erklärung sowie der Satzung vom 20. 11. 2014, Urkundenrolle
Nr. 759/14 des Notars Dr. Jörg Grundmann, die „Dr. Gunnar
K. Thies-Stiftung“ mit Sitz in der Stadt Nordhorn gemäß § 80
BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung sind die Erhaltung des unternehmeri-
schen Familienvermögens und der Unterstützung des Stifters
und seiner Familie in der Folge des Generationenwechsels,
insbesondere die Sicherstellung eines angemessenen Lebens-

unterhalts sowie die Förderung von Berufsausübung, Studium
und Förderung von Existenzgründungen dieses Personenkreises.

Die Anschrift der Stiftung lautet: 

Dr. Gunnar K. Thies-Stiftung
c/o Herrn Dr. Gunnar Thies
Hölderlinstraße 18 A
22607 Hamburg.
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Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Wintershall Holding GmbH)

Bek. d. LBEG v. 25. 11. 2014
— L1.4/L67007/03-08-02/2014-0025 —

Die Wintershall Holding GmbH plant im Landkreis Diepholz,
Land Niedersachsen, die Neuverlegung einer ca. 5 400 m langen
6“-Nassöl-Feldleitung zwischen dem Werksplatz Barnstorf und
dem Förderplatz Düste 86. Die Baumaßnahme erfordert eine
temporäre Wasserhaltung von maximal 35 000 m3 pro Jahr.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. den Nummern 19.3.2 und 13.3.3 der Anlage 1 UVPG
in der derzeit geltenden Fassung durch eine Vorprüfung des
Einzelfalles zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-
lich ist.

Diese nach den Vorgaben der Anlage 2 UVPG vorgenommene
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles hat ergeben, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung für das o. g. Vorhaben nicht
erforderlich ist.

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie ist nach § 3 a UVPG nicht selbständig anfechtbar.
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Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Widmung, Umstufung und Einziehung von Teilstrecken
der Bundesstraße 243 im Zuge der Ortsumgehung Barbis, 

Bartolfelde und Osterhagen auf dem Gebiet
der Stadt Bad Lauterberg im Landkreis Osterode am Harz

Vfg. d. NLStBV v. 27. 11. 2014 
— GB Goslar-L-4-4141/ 31020-B 243 —

I.

Die auf dem Gebiet der Stadt Bad Lauterberg neu gebauten
Teilstrecken der Bundesstraße 243 (B 243 ) — Ortsumgehungen
Barbis, Bartolfelde und Osterhagen — sowie die nach Fertig-
stellung dieser Baumaßnahme nicht mehr benötigten Straßen
erhalten die Eigenschaft einer Bundesstraße, Kreisstraße bzw.
Gemeindestraße und werden gemäß § 2 FStrG sowie § 7 NStrG
wie folgt gewidmet, aufgestuft, abgestuft bzw. eingezogen. Ein
Übersichtsplan ist als Anlage beigefügt.

1. Es werden mit Wirkung vom 1. 1. 2015 zur B 243 neu
g e w i d m e t:

1.1 die durchgehende Strecke von

a) NK*) 4429 009 nach NK 4328 024 Abschnitt 25
Station 0.000 bis Station 4.636 (Länge 4 636 m),

b) NK 4328 024 nach NK 4328 023 Abschnitt 35
Station 0.000 bis Station 3.036 (Länge 3 036 m),

mit einer Gesamtlänge von 7 672 m;
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1.2 die Anschlussäste von

a) NK 4429 009
A-B: 376 m C-D: 414 m
E-F: 112 m G-H: 247 m,

b) NK 4328 024
A-B: 343 m C-K: 330 m
E-K: 295 m G-H: 390 m
K-L: 347 m.

Die Gesamtlänge der Anschlussäste zur B 243 beträgt
2 854 m.

Träger der Straßenbaulast für die durchgehende Strecke
und für die Anschlussäste der B 243 ist der Bund.

2. Es werden mit Wirkung vom 1. 1. 2015 zur Landesstraße
(L) 604 neu g e w i d m e t:

2.1 die durchgehende Strecke von

NK 4429 026 nach NK 4329 009 Abschnitt 20
Station 0.000 bis Station 0.171 (Länge 171 m);

2.2 die Anschlussäste des Kreisverkehrs von

NK 4429 026
F-K: 22 m K-O: 57 m O-F: 33 m.

Die Gesamtlänge der Anschlussäste zur L 604 beträgt 112 m.

Träger der Straßenbaulast für die durchgehende Strecke
und für die Anschlussäste der L 604 ist das Land Nieder-
sachsen.

3. Es wird mit Wirkung vom 1. 1. 2015 zur Kreisstraße (K) 32
neu g e w i d m e t:

die durchgehende Strecke von

NK 4429 026 K nach NK 4428 005
Station 0.000 bis Station 0.193 (Länge 193 m).

Träger der Straßenbaulast für die durchgehende Strecke
der K 32 ist der Landkreis Osterode.

4. Es wird mit Wirkung vom 1. 1. 2015 e i n g e z o g e n:

die Strecke von 

NK 4429 009 nach NK 4428 005 B 243 (alt)
Station 0.000 bis Station 0.376 (Länge 376 m)

d. h., die für den Bundesstraßenverkehr entbehrlich ge-
wordene Teilstrecke der B 243 (alt) von Betriebskilometer
(Betr.km) 27,012 bis Betr.km 26,633.

5. Es wird mit Wirkung vom 1. 1. 2015 zur K 32 a b g e -
s t u f t:

die durchgehende Strecke von

NK 4429 026 nach NK 4428 005
B 243 (alt) Abschnitt 30 (alt)
Station 0.193 bis Station 2.733
(Länge 2 540 m)

d. h., die Teilstrecke der B 243 (alt) von Betr.km 24,076
bis Betr.km 26,616 mit einer Gesamtlänge von 2 540 m. 

Träger der Straßenbaulast ist der Landkreis Osterode am
Harz, entsprechend der Umstufungsvereinbarung vom
27. 2. 2008/10. 3. 2008.

6. Es werden mit Wirkung vom 1. 1. 2015 zur Gemeinde-
straße a b g e s t u f t:

6.1 die durchgehende Strecke von

a) NK 4428 005 nach NK 4328 014 
B 243 (alt) Abschnitt 40 (alt)
Station 0.000 bis Station 1.834
(Länge 1 834 m),

b) NK 4328 014 nach NK 4328 002 
B 243 (alt) Abschnitt 50 (alt)
Station 0.000 bis Station 4.109
(Länge 4 109 m),

d. h., die Teilstrecken der B 243 (alt) von Betr.km 24,076
bis Betr.km 22,242 = Betr.km 22,084 bis Betr.km 17,958
mit einer Gesamtlänge von 5 943 m;

6.2 die durchgehende Strecke von

NK 4428 007 nach NK 4328 014 L 531 (alt)

Station 0.000 bis Station 0.501 (Länge 501 m)

d. h., die Teilstrecke der L 531 (alt) von Betr.km 22,570
bis Betr.km 22,060 mit einer Gesamtlänge von 501 m. 

Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Bad Lauterberg,
entsprechend der Umstufungsvereinbarung vom 27. 11.
2007/11. 1. 2008.

7. Es werden mit Wirkung vom 1. 1. 2015 zur L 531 a u f -
g e s t u f t:

7.1 die durchgehende Strecke von

a) NK 4428 007 nach NK 4328 003
K 11 (alt) Abschnitt 10 (alt)
L 531 Abschnitt 65 (neu)
Station 0.000 bis Station 1.649
(Länge 1 649 m),

b) NK 4328 003 nach NK 4328 022
K 32 (alt) Abschnitt 23 (alt)
L 531 Absschnitt 75 (neu)
Station 0.000 bis Station 0.668
(Länge 668 m),

d. h., die Gesamtstrecke der K 11 von Betr.km 0,000 bis
Betr.km 1,660 und die Teilstrecke der K 32 von Betr.km
1,432 bis Betr.km 2,117 mit einer Gesamtlänge von 2 317 m;

7.2 die Anschlussäste des Kreisverkehrs von

NK 4328 022
A-C: 27 m C-O: 26 m O-A: 52 m.

Gesamtlänge der Anschlussäste zur L 531 beträgt 105 m.

Träger der Straßenbaulast ist das Land Niedersachsen,
entsprechend der Umstufungsvereinbarung vom 27. 2.
2008/10. 3. 2008.

II.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift der Urkunds-
beamtin oder des Urkundsbeamten Klage beim Verwaltungs-
gericht Braunschweig, Am Wendentor 7, 38100 Braunschweig,
erhoben werden.

Die Klage ist gegen die Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Han-
nover, zu richten.

Sie muss die Klägerin oder den Kläger, die Beklagte und den
Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag
enthalten. Die zur Begründung der Klage dienenden Tatsachen
und Beweismittel sollen angegeben sowie der angefochtene
Bescheid beigefügt werden.

*) NK = Netzknoten
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Anlage
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Termine für die Prüfung zur Straßenwärtermeisterin 
oder zum Straßenwärtermeister im Jahr 2015

Bek. d. NLStBV v. 3. 12. 2014 — 12-03320 —

Bezug: Bek. d. MW v. 20. 2. 1998 (Nds. MBl. S. 317), zuletzt geändert
durch RdErl. v. 8. 11. 2004 (Nds. MBl. S. 808)
— VORIS 22420 00 00 08 003 —

Die NLStBV als zuständige Stelle für die Berufsbildung der
Straßenwärterinnen und Straßenwärter in Niedersachsen macht
folgende Termine für die Prüfung zur Straßenwärtermeisterin
oder zum Straßenwärtermeister bekannt:

23. 2. bis 27. 2. 2015 Meisterprüfungsarbeit,

2. 3. bis 3. 3. 2015 praktische Prüfung/Arbeitsproben,

4. 3. bis 5. 3. 2015 schriftliche Prüfung/Kenntnisprüfung
zu Teil II (fachtheoretischer Teil),

20. 4. 2015 schriftliche Prüfung zu Teil III 
(wirtschaftlicher und rechtlicher Teil),

29. 4. bis 30. 4. 2015 mündliche Prüfung.

Die Prüfungen finden im Ausbildungszentrum der Nieder-
sächsischen Bauindustrie in Mellendorf statt. Die einzelnen Prü-
fungstage werden den Prüfungsbewerberinnen und Prüfungs-
bewerbern nach der Anmeldung mitgeteilt. 

Die Zulassungsvoraussetzungen und die Durchführung der
Prüfung richten sich nach der Prüfungsordnung für die Durch-
führung von Fortbildungsprüfungen zur Straßenwärtermeis-
terin oder zum Straßenwärtermeister in Niedersachsen vom
20. 2. 1998 (siehe Bezugsbekanntmachung).

Die Anmeldung zur Prüfung ist spätestens bis zum 20. 1. 2015
bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover, einzurei-
chen.

\— Nds. MBl. Nr. 47/2014 S. 972

Niedersächsischer Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Vorläufige Sicherung
des Überschwemmungsgebietes des Saatmoorgrabens

im Landkreis Osterholz

 Bek. d. NLWKN v. 17. 12. 2014
— 62023-03-49-46-40 —

Der NLWKN hat den Bereich des Landkreises Osterholz, der
von einem hundertjährlichen Hochwasser des Saatmoorgra-
bens überschwemmt wird, ermittelt und in Arbeitskarten dar-
gestellt.

Die Arbeitskarten werden hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Das Überschwemmungsgebiet ist ab dem Tag nach
dieser Bek. nach § 76 Abs. 3 WHG vom 31. 7. 2009 (BGBl. I
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 76 des Geset-
zes vom 7. 8. 2013 (BGBl. I S. 3154), i. V. m. § 115 NWG vom
19. 2. 2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 5. 8. 2014 (Nds. GVBl. S. 236), vorläufig gesichert.
Es gelten gemäß § 78 Abs. 6 WHG die Verbote und Genehmi-
gungsvorbehalte des § 78 Abs. 1 bis 4 WHG.

Das Überschwemmungsgebiet erstreckt sich auf das Gebiet
der Gemeinden Grasberg und Lilienthal und ist in der mitver-
öffentlichten Übersichtskarte (Anlage) im Maßstab 1 : 20 000
dargestellt. Die Arbeitskarte im Maßstab 1 : 5 000 wird beim

Landkreis Osterholz,
Osterholzer Straße 23,
27711 Osterholz-Scharmbeck,

aufbewahrt und kann ab dem Tag nach dieser Bek. während
der Dienststunden dort kostenlos eingesehen werden. In der
Arbeitskarte ist die Grenze des nach § 115 Abs. 5 NWG vor-
läufig gesicherten Überschwemmungsgebietes mit einer roten
Linie gekennzeichnet; das vom NLWKN ermittelte Über-
schwemmungsgebiet selbst ist blau dargestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Bek. kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schrift-
lich oder zur Niederschrift beim 

Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz (NLWKN),
Betriebsstelle Verden,
Bürgermeister-Münchmeyer-Straße 6,
27283 Verden/Aller,

oder beim

Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz (NLWKN),
Direktion — Geschäftsbereich VI —,
Ratsherr-Schulze-Straße 10,
26122 Oldenburg,

oder beim

Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz (NLWKN),
Direktion, Am Sportplatz 23,
26506 Norden,

einzulegen.

Hinweis: 

Die Karte ist außerdem auf der Internetseite des NLWKN einge-
stellt unter: www.nlwkn.niedersachsen.de/Hochwasser- & Küs-
tenschutz/Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete/zu den
Überschwemmungsgebietskarten.
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Aufstellung des Hochwasserrisikomanagementplans
für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe;

Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen
der strategischen Umweltprüfung gemäß § 11 NUVPG

i. V. m. § 14 h und § 14 i UVPG

Bek. d. NLWKN v. 17. 12. 2014
— V3. 62027/04-05-11-21 —

Für den deutschen Teil des Einzugsgebietes der Fluss-
gebietseinheit Elbe wird ein gemeinsamer Hochwasserrisiko-
managementplan nach § 75 WHG vom 31. 7. 2009 (BGBl. I
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 76 des Geset-
zes vom 7. 8. 2013 (BGBl. I S. 3154), der zehn beteiligten Bun-
desländer Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein und Thüringen aufgestellt und durch die Ge-
schäftsstelle der Flussgebietsgemeinschaft Elbe koordiniert.

Für Hochwasserrisikomanagementpläne nach § 75 WHG ist
gemäß § 14 b Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Anlage 3 Nr. 1.3 UVPG i. d. F.
vom 24. 2. 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 25. 7. 2013 (BGBl. I S. 2749), eine
strategische Umweltprüfung durchzuführen. In einem Umwelt-
bericht, der die Angaben gemäß § 14 g Abs. 2 UVPG enthält,
sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen
der Durchführung des Plans zu ermitteln, zu beschreiben und
zu bewerten.

Das Verfahren der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
in Niedersachsen gemäß § 11 NUVPG i. d. F. vom 30. 4. 2007
(Nds. GVBl. S. 179), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 2.
2010 (Nds. GVBl. S. 122), i. V. m. § 14 h und § 14 i UVPG führt
der NLWKN als zuständige Behörde gemäß § 75 WHG i. V. m.
§ 1 Abs. 1 Nr. 20 ZustVO-Wasser vom 10. 3. 2011 (Nds. GVBl.
S. 70), geändert durch Verordnung vom 29. 10. 2014 (Nds.
GVBl. S. 307), durch.

Die Anlage ist auf den Seiten 974/975
dieser Nummer des Nds. MBl. abgedruckt.
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Die Anhörungsdokumente, namentlich der Entwurf des Hoch-
wasserrisikomanagementplans für den deutschen Teil der
Flussgebietseinheit Elbe und der dazugehörige Umweltbe-
richt, liegen für die Zeit vom 22. 12. 2014 bis zum 22. 6. 2015
in den nachfolgend genannten NLWKN-Betriebsstellen wäh-
rend der Dienststunden (montags bis freitags von 9.00 bis
12.00 Uhr sowie montags bis donnerstags von 14.00 bis 15.30
Uhr) zur Einsichtnahme und zur Stellungnahme aus:

— NLWKN-Direktion, Am Sportplatz 23, 26506 Norden,

— NLWKN-Betriebsstelle Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 6,
21337 Lüneburg,

— NLWKN-Betriebsstelle Stade, Harsefelder Straße 2, 21680
Stade.

Die Anhörungsdokumente sind zudem während des o. g.
Zeitraums im Internetangebot des NLWKN verfügbar unter:
www.nlwkn.niedersachsen.de w Wasserwirtschaft w EG-Hoch-
wasserrisikomanagement-Richtlinie w SUP/Anhörung HWRM-
Pläne.

Stellungnahmen zu den Anhörungsdokumenten können vom
22. 12. 2014 bis zum 22. 6. 2015 auf dem Postweg an den
NLWKN — Betriebsstelle Verden, GB 3 — Projektgruppe
HWRM, Bürgermeister-Münchmeyer-Straße 6, 27283 Verden
(Aller), geschickt werden oder per E-Mail an HWRM-RL@
nlwkn-ver.niedersachsen.de.
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Gut Beuchte Dienstleistungs GmbH, Schladen)

Bek. d. GAA Braunschweig v. 17. 11. 2014
— BS 14-154 —

Die Firma Gut Beuchte Dienstleistungs GmbH hat mit Schrei-
ben vom 23. 10. 2014 die Erteilung einer Änderungsgeneh-
migung gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG i. d. F. vom 17. 5. 2013
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 21. 11. 2014 (BGBl. I S. 1740), die Erhöhung der elektri-
schen Leistung beantragt.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. Nummer 1.11.1.2 der Anlage 1 UVPG i. d. F. vom
24. 2. 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 10
des Gesetzes vom 25. 7. 2013 (BGBl. I S. 2749), durch eine
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles zu ermitteln, ob
für das beantragte Vorhaben die Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Diese Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung für das o. g. Verfahren nicht erforderlich ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selb-
ständig anfechtbar ist.
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Umrüstung 
der asbesthaltigen Diaphragmen

(Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Stade) 

Bek. d. GAA Cuxhaven v. 10. 12. 2014
— CUX003027358-Go —

Das Land Niedersachsen, vertreten durch das Staatliche Ge-
werbeaufsichtsamt Cuxhaven (GAA Cuxhaven), und die Dow
Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Bützflether Sand,
21683 Stade, beabsichtigen, einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag zu schließen.

Zweck des Vertrages ist es, in Umsetzung der BVT-Schluss-
folgerungen (Durchführungsbeschluss der Kommission) vom
9. 12. 2013 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügba-
ren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemis-
sionen in Bezug auf die Chloralkaliindustrie (2013/732/EU) —
ABl. Nr. L 332 S. 34 — (BVT-Schlussfolgerung für die Chloral-
kaliindustrie), die nicht mehr als beste verfügbare Technik nach
der Richtlinie 2010/75/EU (sog. EU-Industrieemissionsricht-
linie) eingestufte Chlorproduktion der Dow Deutschland Anla-
gengesellschaft mbH im Werk Stade, Bützflether Sand, 21683
Stade, bis zum 31. 12. 2024 auf ein asbestfreies Verfahren um-
zustellen.

Dieser öffentlich-rechtliche Vertrag ersetzt eine nachträgliche
Anordnung gemäß § 17 BImSchG. Daher ist gemäß § 17 Abs. 1 a
BImSchG i. V. m. § 10 Abs. 3 und 4 Nrn. 1 und 2 BImSchG so-
wie den Vorschriften der 9. BImSchV die Öffentlichkeit zu be-
teiligen.

Die Firma Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH wird
die asbesthaltigen Diaphragmen nach Maßgabe dieses Vertra-
ges und in enger Abstimmung mit dem Land Niedersachsen
schrittweise austauschen.

Zuständige Behörde ist das GAA Cuxhaven.

Der Vertragsentwurf und die dazugehörigen Unterlagen kön-
nen vom 

22. 12. 2014 bis zum 26. 1. 2015

bei folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten eingese-
hen werden:

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven, Elfenweg 15, 27474
Cuxhaven — Anmeldung in Raum 117 —,

montags bis donnerstags 7.30 bis 16.00 Uhr,
freitags 7.30 bis 13.30 Uhr,

Hansestadt Stade, Rathaus (Neubau), Halle des 1. Obergeschos-
ses, Hökerstraße 2, 21682 Stade,

montags 8.30 bis 12.00 Uhr,
dienstags 8.30 bis 12.00 Uhr und

14.00 bis 15.30 Uhr,
mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr,
donnerstags 8.30 bis 18.00 Uhr,
freitags 8.30 bis 12.00 Uhr,

und

Amt Haseldorf, Bürgerbüro Haseldorfer Marsch, Hauptstraße 23,
25489 Haseldorf,

montags 8.30 bis 12.00 Uhr,
dienstags 8.30 bis 12.00 Uhr und
jeden ersten Dienstag im Monat 16.00 bis 18.00 Uhr,
mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr,
donnerstags 8.30 bis 18.00 Uhr,
freitags 8.30 bis 12.00 Uhr.

Das Bürgerbüro „Haseldorfer Marsch“ ist vom 24. 12. 2014 bis
einschließlich 2. 1. 2015 geschlossen.

Einwendungen können vom 22. 12. 2014 bis zum 9. 2. 2015
schriftlich bei den o. g. Stellen erhoben werden. Die Einwendun-
gen sind rechtzeitig erhoben, wenn sie innerhalb der Einwen-
dungsfrist bei diesen Stellen eingegangen sind. Mit Ablauf der
Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen,
die nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 17 Abs. 1 a
BImSchG i. V. m. § 10 Abs. 3 BImSchG).

Einwendungsbefugt sind Personen, deren Belange durch den
öffentlich-rechtlichen Vertrag berührt werden, sowie Vereini-
gungen, welche die Anforderungen von § 3 Abs. 1 oder § 2 Abs. 2
UmwRG erfüllen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der öffentlich-rechtliche Ver-
trag in seiner Endfassung öffentlich bekannt gemacht wird. Diese
Bekanntmachung ersetzt die Zustellung des öffentlich-rechtli-
chen Vertrages an die Einwenderinnen und Einwender gemäß
§ 17 Abs. 1 a BImSchG i. V. m. § 10 Abs. 7 und 8 BImSchG.
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover

Ergebnis des Screening-Verfahrens gemäß § 3 a UVPG
(Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH)

Bek. d. GAA Hannover v. 17. 12. 2014
— 118/H 029016884/1.2.3.2. (V) —

Die Firma Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH hat
beim GAA Hannover die Genehmigung zur Errichtung und
zum Betrieb eines Blockheizkraftwerkes beantragt. Standort
der Anlage wird das Grundstück in 30926 Seelze, Wunstorfer
Straße 40, Gemarkung Seelze, Flur 1, Flurstück 39, sein.

Im Rahmen dieses Verfahrens ist gemäß § 3 c Abs. 1 i. V. m.
Anlage 1 UVPG durch eine standortbezogene Vorprüfung zu
ermitteln, ob für das geplante Vorhaben die Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Diese nach den Vorgaben der Anlage 2 UVPG vorgenomme-
ne Prüfung ergab, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung
nicht durchgeführt werden muss.

Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbständig an-
fechtbar (§ 3 a UVPG).
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Stellenausschreibung

Beim Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz ist im Referat 306 „Landentwicklung und länd-
liche Bodenordnung“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt die halbe Stelle

einer Referentin oder eines Referenten

zu besetzen.
Der Dienstposten/Arbeitsplatz ist nach BesGr. A 15/EntgeltGr. 14 TV-L

bewertet. Derzeit steht lediglich eine Stelle nach BesGr. A 14 zur Ver-
fügung. Mit der Übertragung des Dienstpostens besteht kein Anspruch
auf Beförderung.

Aufgabenschwerpunkt:
Die Tätigkeit erstreckt sich insbesondere auf folgende Aufgaben:
— Flurbereinigungsrecht,
— EU-Förderrecht,

— Realverbandsrecht (zuständiges Fachministerium nach RealVG),

— Landwirtschaftliches Bodenrecht,

— Höferecht,

— allgemeine Rechtsangelegenheiten der Abteilung,

— Vergaberecht.

Anforderungsprofil:

Bewerbungsberechtigt sind Juristinnen und Juristen mit abgeschlosse-
ner Zweiter juristischer Staatsprüfung (mindestens ein Staatsexamen
mit der Note „befriedigend“) und Berufserfahrung in unterschiedlichen
Bereichen der öffentlichen Verwaltung, insbesondere in den o. g. Rechts-
gebieten.

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die die Befähigung zu selbständi-
ger juristischer Arbeit hat. Die Bereitschaft, durch beispielhaftes Füh-
rungs- und Sozialverhalten zu motivieren, wird vorausgesetzt. Ebenso
wird eine herausragende Koordinierungsfähigkeit, Entscheidungsfreude,
Verhandlungsgeschick sowie soziale Kompetenz erwartet.

Eine gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise sowie eine
hohe Einsatzbereitschaft werden erwartet. 

Voraussetzung für die Ausübung des Arbeitsplatzes ist der Nachweis
der Europakompetenz oder internationaler Erfahrung. Diese kann ggf.
in angemessener Zeit nachgeholt werden.

Die Stelle ist lediglich mit 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit zu besetzen. 

Das ML strebt in allen Bereichen und Positionen an, eine Unterreprä-
sentanz i. S. des NGG abzubauen. Daher sind Bewerbungen von Männern
besonders erwünscht und können entsprechend des NGG bevorzugt
berücksichtigt werden.

Bewerberinnen und Bewerber mit Behinderungen werden bei gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ebenfalls nach Maßgabe
der einschlägigen Vorschriften bevorzugt berücksichtigt. Eine Behin-
derung/Gleichstellung bitte ich zur Wahrung Ihrer Interessen bereits
in der Bewerbung mitzuteilen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte postalisch unter Aktenzeichen
402-03041-892 (für externe Bewerberinnen oder Bewerber ggf. mit Ein-
verständniserklärung zur Einsichtnahme in die Personalakte) bis zum
9. 1. 2015 an das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz, Referat 402, Calenberger Straße 2,
30169 Hannover. Eingangsbestätigungen werden nicht versandt. Eine
Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nur, sofern ein fran-
kierter Rückumschlag beigefügt ist.

Für Fragen zum Arbeitsgebiet stehen Herr Dr. Budde, Tel. 0511 120-
2015, und für Fragen zum Ausschreibungsverfahren Frau Brix, Tel.
0511 120-2070, zur Verfügung.

Das Ministerium ist im Rahmen des audit berufundfamilie® als fami-
lienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. 
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